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Die Europäisierung der Sozialwirtschaft als Chance. Wie kann sie von den Wohlfahrtsverbänden genutzt werden?

1 Die Europäisierung der Sozialwirtschaft 

Die „Europäisierung der Sozialwirtschaft“ lässt sich an folgenden fünf Entwicklungssträngen verdeutlichen: 

( Kontinuierlich nehmen die Zuständigkeiten und Regelungen der EU-Institutionen mit Auswirkungen auf die Sozialwirtschaft zu. 

Wir stellen eine Verlagerung von Kompetenzen „nach oben“, von den nationalen Institutionen zu den europäischen Institutionen fest. Zugleich vermehren sich auch die Politikfelder in der Zuständigkeit der EU. So ist Europapolitik heute mehr als nur Wirtschaftspolitik. 

Neben der Höherzonung von Zuständigkeiten auf die EU-Ebene und der Erweiterung der  Politikfelder in der Zuständigkeit der EU nimmt auch die Dichte der Entscheidungen und Regelungen durch die europäischen Institutionen zu. Alle diese Regelungen und Entscheidungen des  Europäischen Parlaments, des Europäischen Rats, des Ministerrats, der Europäischen Kommission, des Europäischen Gerichtshofs
 und der Europäischen Zentralbank haben Konsequenzen für die Strategie und das operative Geschäft der Verbände und Betriebe in der Sozialwirtschaft. 

( Von der europäischen Politik werden übergreifende Strategien zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung Europas erarbeitet, vereinbart und umgesetzt.  

Ein aktuelles Beispiel für eine solche gemeinsame Strategieentwicklung hat das Gipfeltreffen in Lissabon geliefert. Auf ihrer Sondertagung „Beschäftigung, Wirtschaftsreform und sozialer Zusammenhalt“ vom 23. – 24. 3. 2000 haben die Staats- und Regierungschefs sich das ehrgeizige strategische Ziel gesetzt, die EU zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt zu machen.
 Hierzu wurden konkrete Maßnahmen in verschiedenen Bereichen festgelegt und diese werden nachfolgend im Ergebnis bewertet. Dementsprechend wurden auf dem Europäischen Rat in Nizza (7. – 9. Dezember 2000) Berichte zum Stand der Umsetzungsmaßnahmen von der Kommission vorgetragen; wichtige Fortschreibungen und entsprechende auf 5 Jahre festgelegte Maßnahmen enthält die auf diesem Gipfel verabschiedete „Europäische Sozialagenda“. So bekommen die formulierten Strategien Nachhaltigkeit und Wirkungskraft für die einzelnen Staaten. 

( Mit der monetären Steuerung durch Fördermittel versucht die EU die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen in Europa zu beeinflussen. 

Diese Steuerung erfolgt mit EU-Finanzmitteln, die von der Kommission selbst und über die Einzelstaaten vergeben werden. 
 Nicht zu vergessen sind die europäischen Finanzinstitute wie die Europäische Investitionsbank und der Europäische Investitionsfonds, die vergünstigte Kapitalmarktmittel gemäß politisch-programmatischer Vorgaben zur Verfügung stellen.

Um den „Förderdschungel“ für die Sozialwirtschaft transparent zu machen, hat die Bank für Sozialwirtschaft das EU-Förderinformationssystem EUFIS (http://www.sozialbank.de/EUFoerderung/Startseite.htm) in fachlicher Zusammenarbeit mit den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege erstellt. 

( Die Märkte und die Anbieterstrukturen dehnen sich über die nationalen Grenzen hinaus aus.

Die europäische Marktordnung (Art 5 - 58 EGV) erfordert den Abbau aller Regelungen, die den freien Verkehr von Gütern und Dienstleistungen behindern und wettbewerbsverzerrende Standortvorteile schaffen. 

Die Leistungsanbieter werden in höherem Maße transnational einkaufen, ihre Angebote in den übrigen EU-Ländern platzieren und ihre Kompetenzen auch im europäischen Ausland vermarkten, sie bilden Angebotsketten und gehen joint ventures ein
. 

Für die Bürger, Leistungsanbieter und Kostenträger werden mit der Erweiterung der Märkte und der Einführung des Euro die Angebote und die Preise transparent.

Die Bürger können in zunehmendem Maße bei Umzug in ein anderes EU-Land ihre auf Versicherungs- und Transferleistungen erworbenen Ansprüche mitnehmen und sozialversicherungsfinanzierte Leistungen im EU-Ausland einkaufen.

( Der Informationshorizont, das Argumentationsrepertoir und die Kooperationszusammenhänge erweitern sich über die nationalen Grenzen hinaus . 

Die Erweiterung des Informationshorizontes Europa kommt aber nicht nur dadurch zustande, dass mehr Informationen aus „Brüssel“ und aus „Europa“ verbreitet werden; wir müssen als Europabetroffene auch mehr wissen: immer mehr werden für die Sozialwirtschaft relevante Angelegenheiten auf EU-Ebene behandelt und entschieden; die Chancen und Risiken der sich europäisierenden Märkte müssen aktiv verfolgt werden. 

Mit dem Mehr an Wissen um die politischen und sozialwirtschaftlichen Gegebenheiten in den übrigen Ländern erweitert sich auch das Argumentationsrepertoir für die nationalen Diskussionen. Schon allein die erweiterte Transparenz und die Kenntnisse der Regelungen, Daten und Kennzahlen aus den übrigen EU-Staaten führen dazu, dass ein Vergleich z. B. von Politiken, Sozialsystemen, Angebotsstrukturen, von Kosten, Preisen, Qualität und Effektivität stattfindet, übernational die „best practices“ gesehen und in die nationale Diskussion eingebracht werden. Wenn in Deutschland über wirtschaftliche und sozialstaatliche Veränderungen gesprochen wird, dann wird zunehmend Bezug genommen auf die Gegebenheiten oder Diskussionen in den übrigen europäischen Ländern. Dies regt an, gibt neue Ideen, führt aber auch zu neuen Beweiszwängen und ggf. zu einem Veränderungsdruck. 

Der Austausch vollzieht sich u.a. in einer zunehmenden Zahl von Fachkonferenzen und durch Fachkräfteaustausch
.

Grenzüberschreitende Kooperation nimmt zu und findet z. B. in Fachvereinigungen
, Projektverbünden und in joint ventures statt.

2 Europaarbeit muss integraler Bestandteil der Geschäftspolitik eines Verbandes werden.

Wenn auch hier nur skizzenhaft aufgezeigt, so wird doch deutlich, dass angesichts der Europäisierung der Sozialwirtschaft Europaarbeit integraler Bestandteil der Geschäftspolitik eines Verbandes werden muss.

Aus unseren Alltagserfahrungen wissen wir vielleicht, dass Neuerungen oft nicht aufgrund allgemeiner Einsichten und von allen getragenen rationalen Konzeptionen und Planungen eingeführt werden. So ist es auch mit Aufnahme der Europaarbeit in Verbänden. Da gibt es Vor-Denker oder sog. „Spinner“, die Europaarbeit für wichtig halten; da gibt es jene in Verbänden, die Europaarbeit geschehen lassen und jene, die gewisse Aktivitäten befürworten aus Motiven heraus, die nicht immer begründet sind durch die Einsicht in die geschäftspolitische Notwendigkeit von Europaarbeit. 

Letztlich aber muss Europaarbeit integraler Bestandteil der Geschäftspolitik werden. Ansonsten kann sie nicht zu dem führen, was sie eigentlich sein soll: ein effektiver Leistungsbereich. Ein Leistungsbereich, der wirksam ist für die strategische Ausrichtung und für das operative Geschäft eines Verbandes. 

( Europaarbeit muss gewollt sein und beschlossen werden. Es muss Klarheit darüber bestehen, dass ein Verband Europaarbeit will und dies muss verbindlich beschlossen und von allen getragen werden. Auch insofern unterscheidet sich Europaarbeit nicht von anderen Leistungsbereichen in einem Verband.

( Der erwartete Nutzen der Europaarbeit muss definiert werden. Der Nutzen der Europaarbeit für einen Verband ist klar herauszuarbeiten;  wobei die Nützlichkeit sich nach und nach immer facettenreicher gestalten kann. Die Nützlichkeit von Europaarbeit besteht nicht nur im „Geld abgreifen“; Geld haben ist nicht gleichzusetzen mit wirtschaftlichem Erfolg. Unternehmerisch gedacht ist der Ertrag von Europaarbeit nicht daran zu messen, ob Fördermittel eingeworben worden sind; sondern daran, wie sie dazu beiträgt, den Ertrag des Verbandes langfristig zu sichern bzw. zu erhöhen.  

( Die Verantwortlichkeiten für die Europaarbeit müssen auf allen Ebenen des Verbandes klar festgelegt werden.

( Für die Europaarbeit sind die notwendigen Ressourcen bereitzustellen. In Verbänden kann man gelegentlich feststellen, dass diese oder jene Aktivität deklamiert oder gar beschlossen wird, die finanziellen, personellen und materiellen Ressourcen aber nicht bereitgestellt werden. Dies darf es auch bei der Europaarbeit nicht  geben. 

( Europaarbeit ist einer kontinuierlichen Erfolgskontrolle zu unterziehen. 

Auch die BfS hat in Bezug auf die EU-Arbeit einen Lernprozess durchgemacht. Mittlerweile ist Europaarbeit Bestandteil der Geschäftsstrategie und des operativen Geschäfts. 

Zunächst war die Beschäftigung mit Europa begrenzt auf das in Zusammenarbeit mit der BAFW entstandene EU-Förderinformationssystem (EUFIS). Die weitere Entwicklung wurde durch die Kunden mit beeinflusst: 

Kunden fragen nach Förderinformationen und Unterstützung bei fördertechnischen Fragen, 

Kunden wünschen Beratung im Zusammenhang mit EU-Förderung,  

Kunden verlangen nach Unterstützung bei Auslandsvorhaben,  

Kunden nehmen teil an Seminaren, Vortragsveranstaltungen zu Europa und Europaförderung, 

Kunden fragen nach Unterstützung bei der Europaarbeit in Ihren Organisationen,  

Kunden bringen in den Gesprächen mit den Bankmitarbeitern die Auswirkungen der europäischen Entscheidungen und der europäischen Integration auf ihre Betriebe in die Diskussion. 

Alsbald wurde in der BfS auch die unmittelbare Bedeutung von Europa für das Kerngeschäft erkannt:

Strategische Relevanz hat die Europaarbeit für die BfS aufgrund der Auswirkungen der EU-Entscheidungen und des Entstehens eines europäischen Marktes auf die Märkte der Sozialwirtschaft; zudem ist die EU-Kompetenz ein wichtiges Element des Kompetenzprofils gegenüber den Kunden. 

Operative Relevanz hat die EU-Arbeit, weil sie der Nachfrage der Kunden begegnet, die EU-Entscheidungen unmittelbar Auswirkungen auf Bankgeschäfte haben; nicht übersehen werden darf, dass Erfahrungen und innovative Ansätze zur Finanzierung in der Sozialwirtschaft aus den übrigen europäischen Ländern für Deutschland nutzbar gemacht werden können.

Soll Europaarbeit integraler Bestandteil der Geschäftspolitik sein, so erfordert dies auch eine Klärung der Beziehungen zu den in diesem Zusammenhang wichtigsten Akteuren im Umfeld eines Verbandes. Konkret ist zu klären, welche Ziele der Verband durch die EU-Arbeit verfolgt in den Beziehungen zu 

( den Kunden/Bedürftigen, 

( den EU-Institutionen, 

( den (möglichen) Kooperationspartnern aus europäischen Ländern, 

( den EU-relevanten Organisationen auf nationaler Ebene (Landesbehörden, 

    Bundesministerien, Technische Hilfebüros etc.)

und welchen Nutzen der Verband aus diesen Beziehungen ziehen will.

3 Strukturelle Verankerung der Europaarbeit in einem Verband

Die Ernsthaftigkeit eines Verbandes, EU-Arbeit wirklich leisten zu wollen und dies auch effektiv, setzt auch voraus:

organisatorische Klarheit

angemessene Aufgabenbeschreibung

hinlängliche personelle, finanzielle und materielle Ressourcen und 

anforderungsgerecht qualifizierte Mitarbeiter. 

Dies anzuführen mag banal erscheinen, ist aber angesichts der vorzufindenden Gegebenheiten in Verbänden nicht selbstverständlich.

Betrachten wir zunächst einmal die verbandszentrale Verankerung. Im Zusammenhang mit der an der Spitze von Verbänden platzierten EU-Position/Organisationseinheit treffen wir gelegentlich  folgendes Problem an: Die Erwartungen an diese Position sind nicht klar konturiert, sie sind überschiessend, vielfältig und sie können daher nicht eingelöst werden. Was soll die Spitzenposition leisten: Informationsmanagement? Antragsberatung? Lobbyarbeit in Brüssel? Die Kooperation mit europäischen Schwesterverbänden pflegen, sie unterstützen? Die Koordination und Unterstützung der dezentralen Europa-Stellen im Verband? .... Dies ist insgesamt nicht machbar.    

Nimmt man die Positionen in den Verbandsgliederungen in den Blick, so geht es auf der dezentralen Ebene u. a. um die Kooperation mit den Landesbehörden, den Büros der technischen Hilfe und EU-Beratungszentren, das Informieren und Schulen der Fachkollegen, das Auswerten europapolitischer Ereignisse für die Leistungsebene und die Fachbereiche, die Unterstützung der Fachkollegen und Untergliederungen bei der Projektentwicklung und Antragstellung, Projektbegleitung. Auch hier findet man das Fehlen von angemessenen Aufgabenbeschreibungen und von hinlänglicher Personalkapazität
. 

Man kann sich auch vorstellen, dass sich (einige) Regionalgliederungen und der Spitzenverband zusammentun, um ein Kompetenzzentrum Europaarbeit gemeinsam zu betreiben.

Es muss Klarheit darüber bestehen, für welchen Stellen im Verband (Geschäftsführung, Gremien, Fachpositionen) die EU-Stellen welche EU-Informationen zu liefern haben, von ihnen zu unterstützen sind und für welche sie unmittelbar als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Zwischen der zentralen Stelle im Verband und den dezentralen Stellen in den Gliederungen muss eine klare Arbeitsteilung bestehen und anerkannte Spielregeln für die Zusammenarbeit vorhanden sein.

Wenn EU-Arbeit nicht geschäftspolitisch akzeptiert und gewollt ist, wenn keine klare Strategie formuliert ist, nicht von allen im Verband getragen und verfolgt wird, wenn EU-Arbeit nicht zum Bestandteil des operativen Geschäfts wird, dann kommt man auch nicht zu einer effektiven strukturellen Verankerung der EU-Arbeit und kann keine angemessene Aufgabenbeschreibungen und Qualifikationsprofile erstellen. Konsequenz ist dann, dass die Europaarbeit ein Mauerblümchendasein fristet, bemäkelt wird als nicht leistungsfähig oder überflüssig, die zuständigen Mitarbeiter je nach eigener Disposition agieren und die Eifrigen nicht wissen, wie sie sich angesichts fehlender Zielklarheit beweisen sollen, und kaum ein Kernendscheider oder operativ Tätiger mit den EU-Mitarbeitern für sein Geschäft etwas anzufangen weiß.

4 Europaarbeit erfordert eine angemessene Kommunikationsstruktur und Information im Verband

Die EU-Informationen müssen zeitnah verfügbar sein. Zudem darf die Verfügbarkeit von EU-Informationen nicht von der Zuweisung abhängen, sondern von der Nachfrage derer, die diese Informationen benötigen.  

Die zuständigen Mitarbeiter müssen eine Dienstleistungsorientierung haben. Das bedeutet u. a.: Sie müssen in Kommunikation mit den geschäftspolitisch und fachlich Verantwortlichen stehen, um die mögliche Relevanz von Informationen für diese einschätzen zu können, sie müssen zugehend arbeiten und zugleich offen sein für die Anfragen der übrigen Stellen, sie qualifiziert informieren und beraten können, müssen wissen, für wen welche Informationen hilfreich sein könnten und wen sie zur Mitarbeit in einem Projekt gewinnen können.

Das Informationsmanagement, die Informationsrecherche wie auch die Verteilung müssen kostengünstig sein und zugleich so angelegt, dass möglichst viele Interessierte von sich aus Zugang zu EU-Informationen haben. 

Die Internettechnologie zu nutzen ist für effektive und effiziente Europaarbeit unerlässlich. Nicht umsonst hat die BfS in fachlicher Zusammenarbeit mit den Verbänden der FW das EU-Förderinformationssystem EUFIS entwickelt. 

Die Internettechnologie ermöglicht dem Interessierten, sich nach seinem spezifischen Bedarf sich die Informationen selbst zu besorgen. Sobald die Informationen elektronisch eingestellt worden sind, sind sie ohne Verzug durch Übermittlungswege verfügbar für alle, die sich dafür interessieren. Zeitaufwendiges und kostenträchtiges Aufbereiten und Verteilen von Informationen in Papierform auf  dem Dienstweg mit hohen Sickereffekten wird vermieden. Zudem werden die für EU zuständigen Stellen freigesetzt für qualifizierte Beratungsarbeit. 
  

Ein guter Kooperationspartner beim EU-Informationsmanagement ist die BfS. Sie bietet zunächst einmal das EU-Förderinformationsysstem EUFIS an, das neben den Förderinformationen auch wichtige Entscheidungen und Diskussionen auf EU-Ebene wiedergibt, die für die Sozialwirtschaft bedeutsam sind.  Dieses Informationssystem eröffnet einen breiten Zugang auch innerhalb des Verbandes und verbilligt die Kosten für Recherche;  zugleich bietet die BfS Spezialrecherchen und Beratung an.  

5 Europäische Kooperationschancen nutzen

In Europa nehmen Austausch und Kooperation über die Grenzen hinweg deshalb zu, weil die Akteure der europäischen Sozialwirtschaft sich was zu sagen haben: Man ist mit ähnlichen Problemen konfrontiert, man tauscht „best practices“ aus, will voneinander lernen; Kompetenzen werden zusammen-geführt, Leistungsketten mit Partnern gebildet. So kann man sich wechselseitig unterstützen und Synergieeffekte nutzen. 

Für alle Beteiligten ist es nützlich, Informationen auszutauschen und unterschiedliche Erfahrungen und Kompetenzen zusammenzuführen und voneinander zu lernen. 

Schwesterverbände in europäischen Ländern haben gleiche/ähnliche Herausforderungen, Themen und Probleme.

Übernationale Erarbeitung von Konzepten und Lösungen, gemeinsame Leistungsketten bilden etc..

Man darf Europa nicht institutionenfixiert sehen, Europa ist nicht „Brüssel“; zu „Europa“ gehören auch die übernationalen Netzwerke von Engagierten, Fachleuten und  Organisationen, Lernnetzwerke und Produktionsnetzwerke.

Die Kooperation mit Partnern aus unterschiedlichen europäischen Ländern ist zugleich eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Interessenvertretung bei europäischen Institutionen. 

6 Schlussbemerkung

Die Europäische Integration schafft wichtige Rahmenbedingungen für die strategischen und operativen Entwicklungen der sozialwirtschaftlichen Anbieter. Vorausschauendes Anpassen an europäische Entwicklungen ist notwendig! Wer die „hausgemachten“ Herausforderungen der Sozialwirtschaft in Deutschland erfolgreich bewältigt, der muss „Europa“ nicht fürchten. Notwendig ist EU-Arbeit zu betreiben, Entwicklungen in Europa zu verfolgen in Ihren Auswirkungen auf die Verbandsstrategie und das operative Geschäft, offensiv die Chancen zu sehen und qualifiziert zu nutzen, die europäische Entwicklungen bieten. Die verengte Fokussierung auf die europäischen Institutionen und die Fördergelder verstellt den Blick für die Produktivitätskräfte, die sich aus dem übernationalen verbandlichen, professionellen und bürgerschaftlichen Miteinander ergeben. Gerade der Johanniter Orden und die Johanniter Unfallhilfe haben gute Chancen, Europa zu nutzen. Voraussetzung ist: EU-Arbeit muss ebenso professionell strategisch und operativ geleistet werden wie in jedem anderen erfolgreich geführten Leistungsbereich eines Verbandes.
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� Mit dem Amsterdamer Vertrag/EG-Vertrag, der am 1.5.1999 in Kraft getreten ist, erfolgte ein beachtlicher Einstieg in das „soziale Europa“. Beispielhaft zu nennen sind folgende Neuerungen: Die EU erhielt die Zuständigkeit, geeignete Vorkehrungen zu treffen, um Diskriminierungen u. a. aus Gründen der ethnischen Herkunft, der Behinderung, des Alters zu bekämpfen.(Art 13 EGV, Art 6 EGV, Art 137 EGV) Zudem kann die EU künftig auf dem Gebiet der beruflichen Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen unterstützend tätig werden und Maßnahmen zur Bekämpfung sozialer Ausgrenzung beschließen.(Titel XI, Art.136-143 EGV) Auch der Umfang der Zuständigkeiten im Gesundheitsschutz wurde erweitert: Die EU kann künftig ergänzend zu den Politiken der EU-Mitgliedstaaten tätig werden zur Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung, zur Verhütung von Humankrankheiten, zur Beseitigung von Ursachen für die Gefährdung der menschlichen Gesundheit, zur Bekämpfung weitverbreiteter schwerer Krankheiten und zur Verringerung drogenkonsumbedingter Gesundheitsschäden.(Titel XIII, Art 152 EGV, Art 129 EGV) Der Amsterdamer Vertrag enthält auch ein neues Kapitel zur Beschäftigung. Mit ihm wird die EU ermächtigt, mitzuwirken, ein hohes Beschäftigungsniveau zu erreichen. Die EU kann künftig Anreizmaßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und zur Unterstützung der Beschäftigungsmaßnahmen beschließen.(Titel VIII, Art 125-130 EGV) 





� Hier sei nur kurz beispielhaft auf folgende Urteile des EuGH verweisen: So wurde vom EuGH festgestellt, dass die in Deutschland erworbenen Ansprüche auf Leistungen aus der Pflegeversicherung nicht verloren gehen, wenn man im europäischen Ausland lebt (EuGH 5.3.1998); in einem andern Urteil wurde klargestellt, dass Gesundheitsleistungen auch im europäischen Ausland eingekauft werden können und die Aufwendungen dann in Deutschland zu erstatten sind.(EuGH 28.4.1998) In einem weiteren Urteil befasste sich der EuGH mit der Arbeitszeitregelung in einem spanischen Krankenhaus. Ergebnis: Der Bereitschaftsdienst ist insgesamt als Arbeitszeit und ggf. als Überstunden anzusehen.(3. 10.2000; AZ C-303/98) Ein neuerliches Urteil stellt fest, dass Überstunden nur dann von dem Arbeitnehmer verlangt werden können, wenn dies im Arbeitsvertrag ausdrücklich  festgelegt worden ist.(8.2.2001; AZ  C-350/99)





� Eine Informationsgesellschaft für alle: Zugang zu einer kostengünstigen Kommunikationsinfrastruktur für alle Bürger und Unternehmen.


Schaffung eines günstigen Umfelds für die Entwicklung innovativer Unternehmen. 


Wirtschaftsreformen für einen vollendeten und einwandfrei funktionierenden Binnenmarkt: Hierzu gehört die Einführung fairer und einheitlicher zur Anwendung gelangender Regeln für den Wettbewerb und die staatlichen Beihilfen.


Effiziente und integrierte Finanzmärkte: Beitrag zu mehr Wachstum und Beschäftigung durch bessere Bereitstellung von Kapital und einer Verringerung der Kapitalkosten und Schaffen effizienter Risikokapitalmärkte.


Haushaltskonsolidierung, Qualität und Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen: Prüfung, ob angemessene Schritte zur Verringerung des Steuerdrucks auf die Arbeit und zur Verbesserung der beschäftigungsfördernden Wirkung der Steuer- und Sozialsysteme unternommen werden. 


Entwicklung einer aktiven Beschäftigungspolitik: Weitere Ausgestaltung der Beschäftigungsleitlinien und Setzen konkreterer Ziele. Heranführung der Beschäftigungsquote von derzeit durchschnittlich 61% auf etwa 70% in 2010. 


Modernisierung des sozialen Schutzes: Anpassung der Sozialschutzsysteme, um sicherzustellen, dass Arbeit sich lohnt und dass die Systeme angesichts einer alternden Bevölkerung auch langfristig aufrechterhalten werden können; 


Förderung der sozialen Integration: Maßnahmen zur Beseitigung der Armut und Reduzieren der sozialen Ausgrenzung.





� Wichtigste Förderinstrumente sind die Strukturfonds: Der Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), der Europäische Sozialfonds (ESF), der Europäische Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) und das Finanzierungsinstrument zur Ausrichtung der Fischerei (FIAF). Das Anliegen der Strukturfonds ist der Abbau von Ungleichgewichten zwischen Regionen und sozialen Gruppen durch die Inangriffnahme sozialer und wirtschaftlicher Langzeitprobleme, um die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben und Arbeitsplätze zu schaffen. Für die Strukturfonds stehen insgesamt 183,5 Mrd. Euro für die Periode 2000 – 2006 zur Verfügung; davon erhält Deutschland ca. 28,1 Mrd.; vgl. EUR-OP News Heft 1/2000.


� Für die beiden letzten Phänomene haben die Verbände mit Schwesterverbänden und Partnern in den übrigen europäischen Ländern besonders gute Voraussetzungen; s. u. Kap. 5. 


� Z.B. im Rahmen des „Europäischen Austauschprogramms für  Krankenhausmitarbeiter“.


� Z.B.  der Ständigen Ausschuss der Krankenhäuser der EU (HOPE), die Europäischen Gesellschaft für Gesundheitstelematik.


� Beispiel: Wenn auf der Landesebene eines großen Verbandes eine ¼ Stelle für EU-Arbeit  reserviert ist und die Mitarbeiterin ansonsten andersartige Aufgaben zu erledigen hat, kann man sich erklären, warum es EU-Arbeit faktisch nicht gibt.





� Berthold Becher: Die Entwicklung neuer Medien und die Konsequenzen für die verbandlichen Leistungen und die verbandliche Organisation. Ein Statement. Pro Familia Fachtagung 27.2.1998
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